
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olten, 22. Mai 2024 

 

 

 

Ausnahmebewilligung Geländesperre 4. Nationaler vom 27.9.2025 

 

 

Liebe Organisatoren 

Liebe Susi 

 

Besten Dank für Euer grosses Engagement das Weekend vom 27/28. September 2025 

durch zu führen. Der Antrag zur Nutzung des Laufgeländes Egg-Hard für ein Jugendtraining 

und somit eine Ausnahme für die Geländesperren ist am 15.5.2024 von Beat Okle der Kom. 

Technik eingereicht worden. 

 

Begründung: Die OLG Pfäffikon möchte die Jugend fördern und der Wald eignet sich auch 

am 3. Juli 2024 noch für ansprechendes Training. 

 

Entscheide 2025-05 

 

Dem Antrag wird im Grundsatz zugestimmt, mit folgenden Präzisierungen: 

 

- Von der Geländesperre ausgenommen werden für das Training vom 3. Juli 2024, 

ausschliesslich Jugendliche bis zum 20. Altersjahr zum Zeitpunkt des Nationalen Laufes, 

also alle mit Jahrgang 2005 und jünger. Ältere Trainingsteilnehmer, Bahnleger, 

Postensetzer usw. die gemäss WO 31 mit Karte abseits von Wegen unterwegs sind, 

können an dem Nationalen vom 27.9.2024 nicht teilnehmen. 

- An den Trainings sind Teilnehmer aus dem Einzugsgebiet im bisherigen Rahmen 

zugelassen (z.B. die OLG Wislig). Mögliche andere Teilnehmer (z.B. aus anderen 

Regionen) müssen von der OLG Pfäffikon auf die Geländesperre aufmerksam gemacht 

werden. 

- Individuelles Training im Wettkampfgelände gilt als Verletzung der Geländesperre. 
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Die Geländesperre wird mit der Publikation gültig. Der Antragsteller wusste vor der 

Vertragsunterzeichnung, dass Trainings nicht mehr möglich sein werden. In diesem Falle 

stimmt die Kom. Technik zu, da die Änderung der Praxis erst im zweiten Jahr umgesetzt 

wird. Nicht erwünscht respektive nicht erlaubt ist ein gezieltes Training um eine bessere 

Ausgangslage für den Nationalen zu haben. Sollten vereinseigene Läufer doch einen Start 

am Nationalen erwägen, gilt für sie die Geländesperre gemäss WO 31. Im Sinne der 

Fairness, sollten die Läufer, die schon einige Jahre in diesem speziellen Gelände trainieren, 

von sich aus auf den Start an dem Nationalen verzichten. 

 

Wir danken für das Engagement und wünschen für die Durchführung der Läufe viel Erfolg. 

 

 

Im Auftrag der Kommission Technik: 

 

 

 

 

Stefan Schlatter 

Bereichsleiter Technik 

 

z.K:  Chef TD / TD Nationaler 


